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Ausbau der Kinderbetreuung in Wiesbaden 48/90; Grundsatzvorlage zur Planung einer 
Kindertagesstätte im Nelkenweg 1 in Wiesbaden-Freudenberg durch EVIM
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2. Übersicht Ausbauprogramm 48/90 
3. Lageplan 
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A Finanzielle Auswirkungen 

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind 
keine finanziellen Auswirkungen verbunden 
finanzielle Auswirkungen verbunden ( in diesem Fall bitte weiter ausfüllen) 

I   Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat Prognose Zuschussbedarf 
HMS-Ampel rot grün abs.: 

in %: 

II  Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat Budget verfügte Ausgaben (Ist) 
Investitionscontrolling Investition Instandhaltung abs.: 

in %: 

III Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage 
Es handelt sich um   Mehrkosten budgettechnische Umsetzung 

Bei Bedarf Hinweise | Erläuterung (max. 1.500 Zeichen) 

Typ Jahr Bezeichnung 
Gesamt- 

kosten 

…davon 

APL/ÜPL 

Finanzierung 

(Sperre, Ertrag) 

Kontierung 

(Objekt und Konto) 

 Summe einmalige Kosten: 

 Summe Folgekosten: 

3.668.822,65 €
20,35

IM 2022 Planungskosten 50.000 50.000

IM 2022 Kosten für Plausibilitätsprüfung 28.500 28.500

IM 2022 Deckung INS-Mittel 78.500 I.05280

78.500 78.500 78.500
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B  Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend) 
 

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier 

keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der 

Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II) 
 

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr. 0526 vom 21.12.2017 zum Ausbau der 

Kinderbetreuung in Wiesbaden 2018 bis 2021 bleibt das Versorgungsziel für Kinder unter 3 Jahren bei   

48 %, während das Versorgungsziel für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt von 85 % auf 90 % 

angehoben wird. Mit Sitzungsvorlage Nr. 22-V-51-0012 wurde die Fortführung des Ausbauprogramms zur 

Beschlussfassung vorgelegt.  

Mit dieser Sitzungsvorlage soll der Auftrag zur Planung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte im 

Nelkenweg 1 in Wiesbaden-Freudenberg durch EVIM sowie die Freigabe von Planungsmitteln zur 

Beschlussfassung vorgelegt werden. 

C  Beschlussvorschlag 
 

 

 

 

1. Es wird zur Kenntnis genommen: 

1.1 Die Stadtverordnetenversammlung hat am 21.12.2017 mit Beschluss Nr. 0526 bestätigt das Versor-
gungsziel von 48 % für Kinder unter 3 Jahren beizubehalten und das Versorgungsziel für Kinder von   
3 Jahren bis zum Schuleintritt von 85 % auf 90 % anzuheben und den Ausbau zur Erreichung dieses 
Zieles beschlossen (Anlagen 1 und 2).  

 
1.2 EVIM plant den Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte im Nelkenweg 1 in Wiesbaden-Freuden-

berg. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Evangelischen Dreikönigsgemeinde, die das 
Grundstück in Erbpacht an EVIM überlassen will (Anlage 3). Die Trägerschaft der Kindertagesstätte 
soll die EVIM Bildung gGmbH übernehmen. 

 
1.3 Der geschätzten Gesamtkosten für die 5-gruppige Kindertagesstätte belaufen sich gemäß einer 

Machbarkeitsstudie auf rd. 5,7 Mio. €.  
 

 
2. Es wird beschlossen:  
 
2.1 Auf dem Grundstück Nelkenweg 1 in Dotzheim, welches sich im Eigentum der Evangelischen Dreikö-

nigsgemeinde befindet, soll eine Kindertagesstätte durch EVIM errichtet werden.  
 

2.2 Der Magistrat/Dezernat VI wird ermächtigt, EVIM zu beauftragen, eine Bauplanung und Kostenkalku-
lation nach DIN 276 i. v. m. DIN 18040 (Barrierefreiheit) vorzulegen, um die Voraussetzungen für die 
Baugenehmigungsfähigkeit herzustellen. 

 
2.3 EVIM erhält zur Planung der Leistungsphasen 1-4 HOAI einen Zuschuss in Höhe von 50.000 €. Die 

Kosten für die Planung werden in die Gesamtkosten des Projektes eingerechnet. Falls das Projekt 
nicht realisiert wird oder eine Baugenehmigung nicht erteilt wird, verbleiben die Mittel für bereits ver-
anlasste Planungsleistungen bis zu einer Höhe von 50.000 € auf Nachweis beim Träger. 

 
2.4 Vor der endgültigen Beschlussfassung über die Durchführung der Maßnahme wird eine Plausibilitäts-

prüfung veranlasst. Die Kosten von 0,5 % der geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 28.500 €. 
 

2.5 Die Deckung der Kosten erfolgt in Höhe von 78.500 € durch IM-Mittel aus dem Ausbauprogramm 
PSP I.05280 „51 Krippenausbau 2020-2021 INS“.  
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2.6 Die finanziellen Auswirkungen für Bau- und Betriebskosten sowie die Festlegung der Trägerschaft der 
Kindertagesstätte werden in einer separaten Ausführungsvorlage nach Vorliegen der Plausibilitäts-
prüfung zur Beschlussfassung vorgelegt.  
 

2.7 Dezernat VI/51 in Verbindung mit Dezernat III/20 wird beauftragt, die haushaltstechnische Umsetzung 
vorzunehmen. 

 
 

D  Begründung 
 

 

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage 

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgs-

kontrolle) 
 

      

II. Ergänzende Erläuterungen 

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.) 
 

Hinweis zur aktuellen Preisentwicklungen: Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung hat mit Er-

lass vom 25. März 2022 zu Lieferengpässen und Preissteigerungen wichtiger Baumaterialien als Folge 

des Ukraine-Kriegs Sonderregelungen getroffen, um den Auswirkungen für kommende und laufende Bau-

maßnahmen entgegenzuwirken. 

III. Geprüfte Alternativen 

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen) 
 

      

 

 
 

Bestätigung der Dezernent*innen 
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